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Kinematische Theorie der statisch bestimmten
Träger.

Von Robert Land in Dresden.

In zwei Aufsätzen vom _ lai und November des

Jahrgangs dieser Zeitung wird von Herrn Prof. Müller-Breslau
ein kinematisches Verfahren zur Ermittelung der Stabspan-
nungen und Auflagerdrücke von slatisch bestimmten
Trägern angewandt, welches auch in der zweiten Auflage der
Graphischen Statik des genannten Verfassers Aufnahme
finden soll. Da in beiden Arbeiten von meinem früheren
Hinweis der kinematischen Behandlungsweise derartiger
Träger keine Erwähnung gethan wird, gestatte ich mir die
nachfolgenden Mittheilungen zu machen.

In einer im [anuar d. J. im „Wochenblatt für
Baukunde" erschienenen (auch Herrn Prof. Müller-Breslau
überreichten) Abhandlung: „Die Gegenseitigkeit elastischer

Formänderungen als Grundlage einer allgemeinen Theorie der Einflusslinien

aller Trägerarten, sowie einer allgemeinen Theorie der

Träger überhaupt" wies ich ganz allgemeine Beziehungen
zwischen der, von äusseren Ursachen z. B. Kräften, an einer
bestimmten Stelle A eines ganz beliebigen Trägers erzeugten
statischen Wirkung Wa nebst ihrer zugehörigen beabsichtigten
Formänderung w„ und den hierbei entstehenden Verschiebungen
der Kraftangriffspunkte in der Kraftrichtung nach, Beziehungen,
welche durch das dort abgeleitete allgemeine Gesetz der

Gegenseitigkeit elastischer Formänderungen ausgedrückt werden.
Besteht die äussere Ursache nur aus einer wandernden
Einzellast P, so lassen sich diese Beziehungen durch einen
einfachen, sehr allgemeinen Satz über die Einflusslinien der
statischen Wirkungen ausdrücken, der hier gleich in der
Form gegeben werden möge, wie er für statisch bestimmte
Träger gilt :

I. Die Einflusslinie irgend einer statischen Wirkung Wu

bei einer beliebigen Stelle A eines Trägers für eine
über denselben wandernde Einzellast P 1 ist gleich
der Biegungslinie des Trägers, welche entsteht, wenn
die bei A beabsichtigte, zu Wa gehörige Formänderung

wa eine Grösse gleich der zeichnerischen
Darstellung der wandernden Einzellast : w„ P 1

annimmt, wrobei die Auflagerbedingungen im Uebrigen
erfüllt bleiben müssen und Durchbiegungen nach
abwärts positiv, nach aufwärts negativ zu rechnen sind.
Unter ..Biegungslinie" ist hierbei die Linie der

senkrechten Durchbiegungen oder Verschiebungen verstanden,
welche entsteht, wenn man letztere von einer Geraden,
Nulllinie genannt, unter den einzelnen Trägerpunkten
aufträgt. Unter „statischer Wirkung und zugehöriger
Formänderung" wird hierbei verstanden. Fig. 1, (a — e):
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beabsichtigte gegenseitige
zugehörigen benachbarten

a) ein Außagcrdiiick und die beabsichtigte Verschiebung
des Auflagerpunktes in der Druckrichtung;

b) ein Biegungsmoment und die beabsichtigte gegenseitige
Verdrehung der zugehörigen benachbarten Träger-
theile

c) eine Schubkraft und die
Parallelverschiebung der
Trägertheile :

d) eine Längskraft (Normalkraft) und die beabsichtigte
Längenanderung in der Trägeraxe oder, was dasselbe
ist. die gegenseitige (parallele) Verschiebung der
benachbarten Trägertheile in der Längsrichtung (ineinander)

;

e) eine Stabspannung bei Fachwerken und die beabsichtigte

Stabverlär.gerung,
In der genannten Arbeit wurde bemerkt (S. 25), dass

die Ermittelung der Einflusslinien für statisch bestimmte
Träger ohne Zuhülfenahme der Kräftelehre erfolgen kann
und ganz in das Gebiet der geometrischen Bewegungslehre
(oder Kinematik) gehört*). Dies folgt unmittelbar aus dem
Sinne des Satzes I. Denn indem man die beabsichtigte
Formänderung wa ermöglicht, und zwar durch Einführung eines
Gelenkes im Falle b, bezw. Einführung einer Gleitverbin-
dung (kinematisch Prismenverbindung oder Richtpaarung
genannt) in Richtung der gesuchten Kraft in den Fällen a,

c, d, sowie Durchschneiden oder Wegnehmen des betreffenden

Stabes im Falle e, geht der starre Träger in eine
einfach bewegliche Gliederverbindung oder zwangläufige
kinematische Kette über. Der Beweis des allgemeinen Satzes I
ergiebt sich nun (nach dem in meinem früheren Aufsatze
angegebenen Verfahren) einfach-wie folgt:
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Wirkt auf den Träger (Fig. 2) nur eine einzige Kraft
P, welche bei A eine statische Wirkung Wa verursacht, so
löse man die Starrheit bei A im Sinne der von Wa

beabsichtigten Formänderung wa d. h. führe den starren Träger
in der angegebenen Weise in eine kinematische Kette über
und bringe bei der beweglichen Verbindung bei A eine
der gesuchten entgegengesetzt gerichtete Wirkung Wa an,
welche das Eintreten der Formänderung w gerade verhindert.

Verschiebt sich bei einer äusserst klein gedachten
Formänderung wa der Kraftangriffspunkt von P in Richtung
von P um dr (Projection der wirklichen Verschiebung auf
die Kraftrichtung), so ist die Bedingung des Gleichgewichtes
nach dem Satze von den gedachten möglichen Verschie- '

bungen : — Wa wa + Pdp 0, also :

W
w„

Setzt man P 1 und wa 1 d. h. macht man die
Formänderung wa gleich der zeichnerischen Darstellung von
P — 1, so wird

2) Wa= i.dp d. h.

*) Die dort angekündigte grössere Arbeit über diesen Gegenstand

wurde bereits vor längerer Zeit der Redaction der Zeitschrift des

Architecten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover eingereicht, aber als

für diese Zeitschrift zu umfangreich zurückgewiesen. Dieselbe wird im

1. Hefte der Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architecten-Vereins-

für 1888 erscheinen.
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